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RS OGH 1978/9/19 11Os111/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1978

Norm

StGB §15 D

Rechtssatz

Be0ndet sich das Gut, das der Täter stehlen will, wohl innerhalb der Firmenräumlichkeiten, aber nie am Ort der

Nachsuche, wo es der Täter erwartet hat, liegt tauglicher Versuch vor.

Entscheidungstexte

11 Os 111/78
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